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Sollten ich und ......... beide in einem das Be-
wußtsein ausschließenden Zustand sein, erteile ich 
alle vorstehenden Vollmachten 

......... , geboren am ......... , derzeit wohnhaft 

Sollte ich aufgrund meines Zustandes außerstan­
de sein, diese Vollmacht zu widerrufen und besteht 
Anlaß zu der Annahme, die Vollmacht könnte 
mißbraucht werden, soll eine Vollmachtsbetreuerin 
oder ein Vollmachcsbetreuer gemäß§ 1896 Abs. III 
BGB eingesetzt werden. 

Den Wert meines Vermögens gebe ich mit 
......... DM an. 

Von dieser Verhandlung beantrage ich, mir je eine 
der den Bevollmächtigten erteilte Ausfertigung und 
eine beglaubigte Abschrift zu geben. Die Notarin 
kann auch auszugsweise Ausfertigungen zur Verwen­
dung bei Banken, Behörden und Versicherungen er­
teilen. 

Die Notarin hat die Erschienene darüber belehrt, 
daß die Vollmacht jederzeit frei widerruflich ist. Die 
Notarin hat die Erschienene weiter darüber belehrt, 
daß jede Ausfertigung die Vollmacht beweist und daß 
im Falle eines Widerrufs der Vollmacht die Vertre­
tungsmacht so lange bestehen bleibt, bis die Ausfer­
tigung/en der Vollmachtgeberin zurückgegeben sind. 

Urteil 
AG Bremen,§ 626 I BGB 
Diskriminierung von Lesben im 
Fitness-Center 

Versucht die Betreiberin eines Fitness-Centers, die 
Namen von lesbischen Besucherinnen zu ermitteln, so 
stellt dies einen schweren Eingriff in deren Persönlich­
keitsrecht dar. Eine fristlose Kündigung des Vertrages ist 
deshalb berechtigt. 
Urteil des AG Bremen v. 27.1.1998 - 1 C 362/97 -

Aus den Gründen: 
Die Klägerin kann von der Beklagten keine wei­

teren Mitgliedsbeiträge verlangen, da die Beklagte 
den Fitness-Vertrag der Parteien rechtmäßig fristlos 
gekündigt hat. 

Der Beklagten steht ein außerordentliches Kün­
digungsrecht nach§ 626 Abs. 1 BGB zu. 

Vorliegend ist das Gericht aufgrund der durchge­
führten Beweisaufnahme zu der Überzeugung ge­
langt, daß die Klägerin das zwischen den Parteien 
aufgrund des Vertrages vorausgesetzte Vertrauensver­
hältnis derart stark verletzt hat, daß der Beklagten ein 
weiteres Festhalten an dem Vertrag nicht mehr zuge­
mutet werden konnte. Die Zeuginnen konnten zwar 
nicht bestätigen, daß die Klägerin alle gleichge­
schlechtlich orientierten Mitglieder des Fitness-Cen-
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ter in einer Liste zusammenfaßte. Aus den überein­
stimmenden Aussagen der Zeuginnen geht jedoch 
hervor, daß die Klägerin zumindest eine Vorstufe 
hiervon in Gang gesetzt hatte, indem sie Mitarbeite­
rinnen danach befragte, ob sie Namen von gleichge­
schlechtlich orientierten Mitgliedern kennten. 

Allein der Versuch der Erfassung der Namen von 
gleichgeschlechtlich orientierten Mitgliedern durch 
die Klägerin stellt einen schwerwiegenden Eingriff in 
das Persönlichkeitsrecht der Beklagten dar, das bei 
dem gegenseitigen Umgang miteinander auch im 
privatrechtlichen Bereich zu beachten ist. Grundsätz­
lich ist es für die Betreiberin eines Fitness-Center 
nicht von Bedeutung, welcher Religion, Rasse, poli­
tischen Gesinnung, sexuellen Orientierung etc. ihre 
Mitglieder angehören. Eine Erforschung der entspre­
chenden Informationen ist vom Vertragszweck her 
nicht erforderlich. In dem konkreten Zusammen­
hang, in dem der vorliegende Versuch der Klägerin 
zur Erfassung aller lesbischen Frauen des Fitness­
Center steht, nämlich resultierend aus dem Vorfall im 
Duschbereich zwischen zwei Frauen, bekommt das 
Erfragen der Klägerin ein solches Gewicht, daß das 
Vertrauensverhältnis der Parteien dadurch empfind­
lich gestört wird. Hinzu kommt, daß die Klägerin bei 
der Befragung ihrer Mitarbeiterinnen eine abfällige 
Bemerkung zu lesbischen Frauen gemacht hat, indem 
sie das Wort „Lesbenclub" verwandte. 

In der vorzunehmenden Interessenabwägung 
zwischen dem Interesse der Klägerin an der Fortfüh­
rung des Vertrages bis zum vertraglich vorgesehenen 
Vertragsende und dem Interesse der Beklagten an 
einer sofortigen Beendigung des Vertrages wegen der 
empfindlichen Störung des Vertrauensverhältnisses 
überwiegt dasjenige der Beklagten. Diese darf erwar­
ten, daß es die Betreiberin eines Fitness-Center nicht 
interessiert, welche sexuelle Orientierung sie hat, 
ebenso wie andere, dem Privatleben der Mitglieder 
zuzuordnende Interessen, die nicht für den Vertrags­
gegenstand von Bedeutung sind, mehr erforscht und 
erfragt werden dürfen. Die Klägerin kann auch kein 
berechtigtes Informationsinteresse daraus herleiten, 
daß es ggf eine gegen das Hausverbot verstoßende 
Szene zwischen zwei Frauen im Duschbereich gege­
ben hat. Dies eröffnet der Klägerin lediglich das 
Recht und die Pflicht, diesen konkreten Vorfall hin­
sichtlich den konkret Betroffenen zu erforschen und 
ggf Sanktionen zu ergreifen. Hiervon kann jedoch 
kein Rückschluß auf das Verhalten anderer Frauen 
geschlossen werden, so daß diesbezüglich kein Recht 
zur weiteren Ermittlung besteht. Gerade weil der 
Verstoß von der Klägerin als Betreiberin des Fitness­
Center ausging, muß ihr Interesse an der Fortführung 
des Vertrages zurücktreten. 

Mitgeteilt von RAin Gerlinde Ebert, Bonn 
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